jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 43 UG Schiedskommission

UG - Universitatsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025



file:///

1.

10.

11.

12.

(1)An jeder Universitat ist eine Schiedskommission einzurichten. Zu ihren Aufgaben zahlen:

1. 1.die Vermittlung in Streitfallen von Angehdrigen der Universitat;

2. 2.die Entscheidung tber Beschwerden des Arbeitskreises fur Gleichbehandlungsfragen wegen einer
Diskriminierung auf Grund des Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehdorigkeit, der Religion oder
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung oder auf Grund eines Versto3es gegen das
Frauenforderungsgebot oder gegen den Frauenférderungs- und Gleichstellungsplan der Universitat durch
die Entscheidung eines Universitatsorgans;

3. 3.Entscheidung Uber Einreden der unrichtigen Zusammensetzung des Arbeitskreises flr
Gleichbehandlungsfragen binnen vier Wochen;

4. 4.Entscheidung Gber Einreden der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages des Arbeitskreises fir
Gleichbehandlungsfragen binnen 14 Tagen.

(2)Angelegenheiten, die einem Rechtszug unterliegen, und Leistungsbeurteilungen sind von der Prifung durch
die Schiedskommission ausgenommen.

(3)Die Schiedskommission soll bei der Erfullung ihrer Aufgaben moglichst auf ein Einvernehmen zwischen den
Beteiligten hinwirken.

. (4)Alle Organe und Angehdrigen der Universitat sind verpflichtet, den Mitgliedern der Schiedskommission

Auskuinfte, insbesondere auch tber personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) und sonstige Informationen,
in der Sache zu erteilen und an Kontaktgesprachen teilzunehmen.

. (5)Die Schiedskommission hat in den Angelegenheiten gemal’ Abs. 1 Z 2 innerhalb von drei Monaten mit

Bescheid dartber abzusprechen, ob durch die Entscheidung des Universitatsorgans eine Diskriminierung auf
Grund eines oder mehrerer der in Abs. 1 Z 2 genannten Gruinde vorliegt. Betrifft die Beschwerde den Vorschlag
der Findungskommission oder den Vorschlag des Senates zur Bestellung der Rektorin oder des Rektors, so hat die
Schiedskommission binnen 14 Tagen zu entscheiden.

(6)Bejaht die Schiedskommission in den Fallen des Abs. 1 Z 2 das Vorliegen einer Diskriminierung auf Grund eines
oder mehrerer der in Abs. 1 Z 2 genannten Grundes oder Griinde, hat das Universitatsorgan eine neue
Personalentscheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Schiedskommission zu treffen. Betrifft die
Diskriminierung den Vorschlag der Findungskommission oder des Senates zur Bestellung der Rektorin oder des
Rektors, ist der Vorschlag an die Findungskommission oder den Senat zurtickzustellen. Die Findungskommission
und der Senat sind in diesem Fall verpflichtet, den der Rechtsanschauung der Schiedskommission
entsprechenden Rechtszustand unverzuiglich herzustellen.

. (7)Der Arbeitskreis fur Gleichbehandlungsfragen und das betroffene Universitatsorgan haben das Recht, gegen

den das Verfahren abschlieBenden Bescheid vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde zu flhren.
(8)Arbeitsvertrage, die von der Rektorin oder vom Rektor wahrend eines anhangigen Verfahrens vor der
Schiedskommission oder trotz eines negativen Bescheids der Schiedskommission abgeschlossen werden, sind
unwirksam.

(9)Die Schiedskommission besteht aus sechs Mitgliedern, die keine Angehdrigen der betreffenden Universitat sein
mussen. Je ein mannliches und ein weibliches Mitglied sind vom Senat, vom Universitatsrat und vom Arbeitskreis
fir Gleichbehandlungsfragen fur eine Funktionsperiode von zwei Jahren zu nominieren. Zwei der Mitglieder
mussen rechtskundig sein. Vom Senat, vom Universitatsrat und vom Arbeitskreis fir Gleichbehandlungsfragen
sind jeweils ein weibliches und ein mannliches Ersatzmitglied zu nominieren. Personen, die in einer
Geschaftsbeziehung mit dem Rektorat, dem Universitatsrat oder dem Senat stehen, dirfen der
Schiedskommission nicht angehéren. Mégliche Interessenkonflikte haben die Mitglieder der Schiedskommission
unverziglich zu melden.

(10)Die Mitglieder der Schiedskommission sind bei der Austibung dieser Funktion an keine Weisungen oder
Auftrage gebunden (Art. 81c B-VG).

(11)Die Schiedskommission entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder
des Vorsitzenden den Ausschlag.

(12)Dem Universitatsrat und dem Rektorat ist jahrlich ein Tatigkeitsbericht der Schiedskommission zu
Ubermitteln.



In Kraft seit 01.05.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 43 UG Schiedskommission
	UG - Universitätsgesetz 2002


